jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Karnten 1994/03/28 KUVS-
380/3/94

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 28.03.1994

Rechtssatz
LaRt der Hundehalter es zu, dal sein Schaferhund-Ride auf seinem nicht zur Ganze eingefriedeten Wohngrundsttick,
ohne an der Leine gehalten zu werden und ohne Maulkorb, umherlauft und in der Folge einen Besucher mehrmals

beil3t, verantwortet er eine Verwaltungsibertretung.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/03/28 KUVS-380/3/94
	JUSLINE Entscheidung


